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(313 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammliwg. i

Wehrgesetz
' vom.

Die Nationalversammlung hat beschlossen:

Wchrsystew.

Zweck des Heeres.

Berfügungsrecht riber das Heer.

Befehlsgewalt und Verantwortlichkeit.

1. Allgemeines.

8 i.
CD Das' Heer ist ein Berufsheer; es wird durch

Anwerbung gebildet und ergänzt.

(2) Heeresangehörige im Sinne dieses Gesetzes
sind Wehrmänner und Offiziere. Zu den Wehr¬
männern werden auch die Unteroffiziere gezählt.
Der Stand an Offizieren wird durch Ernennung
von hiefür entsprechend ausgebildeten Wehrmännern
ergänzt.

8 2.

Das Heer ist bestimmt
a) zum Schutze der verfassungsmäßigen Ein¬

richtungen der Republik, sowie überhaupt zur
Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit
im Innern.

b) zur Hilfeleistung bei Elementarereignissen und
Unglückssällen außergewöhnlichen Umsanges
und

c) zum Schutze der Grenzen der Republik;
in den Fällen der Punkte a) und b) inso¬

weit, als die gesetzmäßige bürgerliche Gewalt die
Mitwirkung des Heeres in Anspruch ninlmt.

8 3.

U) Über das Heer verfügt die Nationalver¬
sammlung.

(2) Soweit der Nationalversammlung durch das
Gesetz nicht die unmittelbare Verfügung Vorbehalten
ist, wird mit der Verfügung die Staatsregierung
und innerhalb der von ihr erteilten Ermächtigung
der Staatssekretär für Heereswesen betraut.

8 4.

(i) Der Staatssekretär für Heereswesen übt die
Befehlsgewalt bei den S'oiinncmt>o3, Truppen, Be¬
hörden, sonstigen militärischen Stellen und Anstalten
ausschließlich durch deren Führer oder Vorstände
aus. Diese sind ihm für ihre Tätigkeit im Wege
ihrer Vorgesetzten verantwortlich.
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2 613 bei* Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Stärke und Gliederung des Heeres.

Brigadekomman-os.

Heeresverwaltungsstellerr.

Beförderungsrecht und Berleihung utm Kornman-
dos und anderen Dieustp osten.

(2) Die Wirtschaftsorgane des Heeres sind in
Hinsicht der ihnen nach den geltenden Vorschriften
zukommenden Dienstesobliegenheiten ausschließlich int,
Wege ihrer Fachvorgesetzten dem Staatssekretär sür
Heereswesen verantwortlich.

§ 5.
(1) Die Präsenzstärke des Heeres darf 30.000

Mann einschließlich 1500 Offiziere und 2000 Unter¬
offiziere nicht überschreiten.

(2) Das Heer gliedert sich in sechs Brigaden,
ein selbständiges Artillerieregiment und sechs tech¬
nische Bataillone.

(3) Jede Brigade besteht ans:
dem Brigadekommando mit einer Nachrichten¬

kompagnie,
zwei Jnfanterie(Alpenjäger)regimentern,
eineni Radfahrerbataillon,
einer Schwadron,
einer Brigadeartillerieabteilung, einer Brigade-

krastsahrabteilnng und einer Brigadetrvßabteilnng.
(4) Bei der Innsbrucker Brigade ist überdies

das Alpenjägerbataillon Vorarlberg eingeteilt.

8 6.

Den Brigadekommandos obliegt die militärische
Führung und die Leitung der militärischen Aus¬
bildung der unterstellten Truppen.

(1) In jedeni Lande wird zur Verwaltung der
Heeresangelegenheiten eine Heeresverwaltungsstelle
errichtet, die unmittelbar dem Staatsamt sür Heeres¬
wesen untersteht.

(2) Dem vom Staatssekretär sür Heereswesen
ernannten Leiter der Heeresverwaltungsstelle jedes
Landes steht eine Kommission der Laudesvertretung
beratend zur Seite. Diese Kommission setzt sich aus
drei Mitgliedern zusammen, die nach dem Ber--
hältniswahlrechte vom Landtage gewählt iverden.

(3) Der Heeresverwaltungsstelle obliegt insbe¬
sondere:

a) die materielle Versorgung der im Lande
untergebrachten Truppen,

b) die Aufsicht über, die im Laude befindlichen
Heeresanstalten,

c) die Beratung der militärischen Kommandanten
in Angelegenheiten der Ausbildung der Wehr¬
männer nach § 24,

d) die Leitung der Werbung,
6) die Aufrechthaltuug der regelmäßigen Be¬

ziehungen zwischen Heeresverwaltnngs- und
politischen Landesstellen.

8 8.

(i) Das Beförderungsrecht steht zu:
zu Unteroffizieren, sofern - durch Vollzugs-

anweisnng nicht anderes festgesetzt wird, dem
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BIS Der Beilagen. — Konstituierende NaLioualversammlung. 3

«

Dieustsprache uud Dienftvorschriften.

Beuennung der Truppen und Adjustiernng.

x

Anwerbung.

Durchführung Der Anwerbung.

Truppenkomuiandanten oder de:n Inhaber einer
gleichgehaltenen Dienststelle,

zu Offizieren bis einschließlich der VTL Rang¬
klasse dem Staatssekretär für Heereswesen,

Zu höheren Offizieren dem Präsidenten der
Nationalversammlung über Vorschlag der Staats¬
regierung.

(2) Die Uuterabteilmlgskonnnandos werden von
den Truppenkommandanten, die Abteiluugskommandos
und die Kommandos^ selbständiger Unterabteilungen
vom Staatssekretär für Heeresweien verliehen. Alle
höheren Kommandostellen verleiht die Staats-
regierung. Welche andere Dienstpoften den vorbe-
zeichneten gleichzuhalten sind, wird durch Vollzugs¬
anweisung bestimmt.

§ 9.

(1) Die Dienstsprache des Heeres ist die deutsche
Sprache.

(2) Die militärischen Dienstvorschriftemwerden von
der Staatsregierung oder mit ihrer Zustimmung vom
Staatssekretär für Heereswesen erlassen.

8 10.

Tie Benennung der Truppen und ihre Ad¬
justierung wird besonders geregelt. Hierbei sind die
geschichtlichen Überlieferungen und die Eigenarten der
Länder entsprechend zu berücksichtigen.

! f. Anwerbung, Aufnahmsbedingungen,
Dienstpflicht.

8 ii.

(1) In jedem Lande (Werbebereich) werden so
viele Wehrmänner angeworben, als dem Verhältnisse
seiner männlichen Bevölkerung zur Gesamtzahl der
männlichen Bevölkerung der Republik und zum Ge-
samtstand des Heeres entspricht. Nur wenn in einem
Lande Me. erforderliche Zahl von Wehrmännern,
mangels geeigneter Bewerber nicht aufgebracht wird,
kann die fehlende Anzahl in einem anderen Lande
angeworben werden.

(2) Den Zeitpunkt der Werbung und die Anzahl
der- in den einzelnen Ländern Anzuwerbenden be-
stimmt der Staatssekretär für Heereswesen.

8 12."
(1) Die Anwerbung wird nach den Weisungen

des Staatssekretärs für Heereswesen durchgesührt.
(2) Personen, die sich um die Aufnahme in das

Heer beworben haben, sind längstens innerhalb vier
Wochen vom Tage ihrer Bewerbung an gerechnet
von bereu Erfolg zu verständigen. Bis dahin bleiben
sie an ihre Bewerbung gebunden.

(3) Durch die Zustellung (§ 31) der Verstän¬
digung von der Ausnahme kommt der Dienstvertrag
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613 der 'Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

zustande. Bon da an sind die Angeworbenen ver¬
pflichtet, jede über acht Tage dauernde Veränderung

' . ihres Aufenthaltsortes binnen weiteren drei Tagen
der Heeresverwaltungsstelle anzuzeigen und dem Ein¬
berufungsbefehl zum Präsenzdienstantritte Folge zu.
leisten.

(4.) Die Angeworbenen sind nach Eignung und
Bedarf den einzelnen Standeskörpern zuzuweisen, und
zwar in der Regel solchen, die in dem Lande ihrer
Bewerbung liegen. Ausnahmen sind zulässig, soweit
es der Standesausgleich erfordert. Die von den Ange¬
worbenen vor ihrer AuMahme vorgebrachten Wünsche
bezüglich der Einteilung sind, soweit dienstliche
Interessen nicht entgegenstehen, zu berücksichtigen.

8 13.
Voraussetzungen der Aufnahme. (D In das Heer dürfen nur österreichische Staats¬

angehörige 'männlichen Geschlechtes ausgenommen
werden, die sich zur demokratischen Republik Öster¬
reich bekennen und dies mit ihrem Mannesworte bei
ihrer Bewerbung erklären.

<2) Für die Ausnahme werden außerdem folgende
Bedingungen gestellt:

a) volle geistige und körperliche Eignung,
b) Alter von wenigstens vollen 19 und nicht

mehr als vollen 26 Lebensjahren,
c) lediger Stand oder kinderloser Witwerstand,
ck) Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und

Schrift,
e) Volksschulbildung und bei Spezialtruppen

darüber hinausgehende besondere Fachaus¬
bildung,

f) bei Minderjährigen die Zustimmung des Vaters
oder Vormundes.

(s) Ausnahmen von den Bedingungen der Punkte 6
und 6 können durch den Staatssekretär für Heeres-
wesen bewilligt werden.

(1) Ausgeschlossen von der Ausnahme ist, wer von
dem Wahlrecht und der Wählbarkeit in die National¬
versammlung ausgeschlossen ist, ferner wer strafweise
oder wegen unbehebbarer Dieustuntauglichkeit aus
dem Heere entlassen worden ist.

s 14.
Dienstpflicht. cv Die Dienstpflicht beginnt mit dem Tage, für

den der Angeworbene einberusen ist. Mit diesem
Tage wird der Angeworbene Heeresangehöriger und
ist zum Dienste in allen Teilen des Heeres ver¬
pflichtet. Die Einberufung erfolgt durch Zustellung
(§ 31) von Einberufungsbefehlen.

(2) Die Dienstpflicht der Wehrmänner umfaßt die
Präsenzdienstpflicht und die Reservedienstpflicht, die
der Offiziere- die Präsenzdienstpflicht.

(3) Die regelmäßige Dienstpflicht dauert für Wehr¬
männer 12 Jahre, hiervon 6 Jahre im Präsenz¬
dienste und die übrige Zeit in der Reserve, für
Offiziere mindestens 20 Jahre im Präsenzdienste.
Die als Wehrmann zurückgelegte Dienstzeit wird in
die Dienstzeit als Offizier eingerechnet.
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(1) ~ie ~räfe113bienftvfncf)t befteljt in ber ~er;:; 
lJfHcf)tung am: Uttunterbrocf)enenattiben ~ienlt;:; 
lei,fhtng im .peere, 'Oie meferbebienftVfficgt in ber 
~ervfncf)tung, einem@inoerufungßbefeljl 3um aftiben 
S!)ienfte ~olge 3U leiften. t . 

(5) 9?:ad) ~eenbigung ber regelmäuigen ~fenö;:; 
bieitftöeit fönntn bei frehuilHger 'Wlelbung Weljr;:; 
männer 'biß ölt luelterert brei ~aljren, Dffia-iere aUT 
jueitere 15 ~af)re s.ßräfenöbienft bervfHd)tet luerben. 

(6) ~er erfte WCollat ber ~räfen5bienft5eit gilt 
ag ~robebil'ltftöeit. Übet ba~ @rgebni~ be~ ~robe:; 
bienftei3 lJerfa13t 'Oer Unteraotcifung?3fommanbant 
Itnter 3uaieljung . ber ~ertrauen~männer (®olbaten;:; 
räte) (§ 30) eine Qllanfifatioll~befdjreioung, 'Oie 
im ~ie1l1tmege an 'Oie .perre;3IJermaltung?3fteUe ölt 
'feiten i ft. 

§ 15. 

Hüter aftiben S)eere~angegürigen 1+nb bie 
I,ßtäfmöbie1tft~f1icljtigen 3u berftegm unb bie ~egr~ 
mCinner ber ~efert)e lJom :t~e, für ben fie ein" 
berufen linb, 'DH .&Ullt ~age i~rer müdberfetung in 
'Das . nid)taHibe I fßergäHlli~ obe,t igrer ' @ntfaffung. 

II L ~tfürrung ber ' iJienft~f1idjt. 
- § 16. 

.\ 

' (1) mer ~,ßräfcn3bienlt ift In ber ffiegel am 
1. 2(pril ober 1. DUober an5uireten. 

(2 ) ~acg ~(ntrttt be~ $räfe1t3biell1te?3 feiftet ber 
.peere53Qng~f)örige folgenben ~ib: , 

,,~clj fdjluöre ag ~J(ann, ag )Bürger ber 
me~u&Ht t)fterreid) unb ag ®olbat, baf> idj oll 
ieqer ,geit lInb an jcbem Orte ba~ ~ater1anb bel> 
teibigen merbe, bau idj ben , lJon ber ~erttetltng be?3 
Q3one~, ber 9?:aHonaltJe:rfammhtng; befcf)1offencll @e~ 
fe~en, ben gefe~mäf>ige1t ~egörben, itt~'Defonbere ber 
bon -ber: 9?:ationalberfammfullg pcfteUten ffiegierung, 
l011.1ie be'H mit ber ~efeljggelua'ft uettCluten mor;; 
gefe~telt %reue unb' @eljorfam 10ften, baf> id) aUen 
if)ren ~eifungen folgen ltnbim ~nterefle be~ ~ogre?3 
unb ber ®icljerljeit meiner Wllt'Dürger ltudj beftem 
~iffelt unh @emiffen, mit aUel~ ' meinen ~räfte1t 
bellt 3a.n'be Dftetreidj 11nb feinem moHe 'bienen \uerbe. 11 

§ 17. 

(1) ~)(ad) Wofauf ' ber S,ßräfenöbienft3eit mirb 
ber ~ef)rmamt in 'Oie mClerue übcrfe~t. ~ie Über;:; 
fe~ung in 'Oie meferlJe erfolgt in ber ffiegef mit 

. 31. WCärö ober mit .30. @)elJtember. .pierbe! t1Jirb 
bem Wegrü1Clunc eil1e ~efdjeinigultg augefertigt. 

(2) m3ägrenb ber ffiefcrbebienftöeit gat ber m3eljr" 
mann ber meferIJe ieben ~edjfef feine~ ftänbigen 
2lufent9alt~otte~ 'Dhmen längften~ 8 :tagen feinem 

/®tanbe?3förver öU melben. . 
(3) Su jebem, ~er1affcn be?3 ®taat~geDiete~ 

'Debarf be~ Weljrmann ber 3lefertJe 9 11er befonber~n 

• 

\ . 
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«13 der Beilagen. —

Dien stz eitberechnuug.

Einberufurrg der Reserve.

Entlassungen.

Konstituierende diatioualversammlung.

Bewilligung. Diese erteilt der Standesköper, sofern >
durch Vollzugsanweisung nicht anderes festgesetzt
wird. Gegen eure abweisliche Entscheidung des <
Standeskörpers steht die Berufung an die Heeres- J
Verwaltungsstelle offen. Diese entscheidet endgültig.

8 18.

U) Die Präsenzienstzeit ist vom Tage des Dienst¬
antrittes, die Reservedienstzeit vom Tage der Über¬
setzung in die Reserve an zu berechnen.

(2) In die Dienstzeit wird nicht eingerechnet:. J
a) die Zeit einer Desertion oder einer eigen- /

richtigen Entfernung, beginnend von dem ans die
Entweichung folgenden Tage bis einschließlich des ' .
Tages der Selbstmeldung oder Aufgreisung; M

b) die Zeit, während welcher sich ein Heeres¬
angehöriger durch listige Unktriebe oder Selbst¬
beschädigung dem Dienste entzogen hat;

c) die ans Grund gerichtlicher oder verwal--
tungsbehördlicher Erkenntnisse in Strafhaft zuge¬
brachte Zeit, wenn die dadurch versäumte Präsenz¬
dienstzeit insgesamt sechs Wochen übersteigt. Die
Untersuchungs- oder Verwahrungshaft ist im Falle
der Verurteilung der Strafhaft gleichzuhalten, auch
wenn sie in die^ Strafhaft nicht eingerechnet wird.

8 19. .

(1) Die Reserve darf nur bei außerordentlichen
Verhältnissen einberufen werden.

(2) Über die Einberufung und Entlassung der
Reserve beschließt die Nationalversainmlnng. Nur
bei Gefahr im Verzüge kann die Staatsregierung
die Reserve einberufen, wozu sie die nachträgliche
Genehmigung der sofort einzuberufenden National-
versammlung einzuholen hat.

(ß) Die Wehrmänner der Rgsere haben sich im
Falle der Einberufung binnen der ungeordneten
Frist bei der ihnen bekanntzugebenden Stelle znm
Dienstantritt zu melden.

(-0 Die Einberufung erfolgt durch Zustellung von j
Einberufungsbefehlen. ,

! V. Entlassungen.

8 20.

(i) Entlassungen erfolgen:
1. Regelmäßig nach vollstreckt er Dienstpflicht.
2. Vorzeitig, und ztoar: ^ i
a) nach rächt zufriedenstellender Probedienst¬

leistung, und zwar bis längstens vier Wochen nach
ihrer Beendigung,

b) wegen einer unbehebbaren .Dienstuntaug¬
lichkeit,

e) wenn sich nachträglich herausstellt, daß die
im tz 13, Absatz 1, Absatz 2 b), echnnd ff) und Ab¬
satz 4, genannten Voraussetzungen für den Eintritt
nicht gegeben waren,
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613 der Beilagen. — Konstituierende Natioualversawmlrmg.

/

Entiasstttlg nach soLstreckter Dienstpflicht.

Borzeitige Eutiassuug.

d) strafweise durch gerichtliches Urteil oder
disziplinäres Erkenntnis.

(s) Der Staatssekretär für Heereswesen kann
ausnahmsweise und bei Vorliegen ganz besonders
berücksichtigungswürdiger, insbesondere wirtschaftlicher
Gründe die vorzeitige Entlassung oder die vorzeitige
Übersetzung in die Reserve bewilligen.

(1) Der Entlassene ist auch in den Fällen des
Punkt 2 c) des Absatzes 1 bis Zu seiner Entlassung
als Heeresangehöriger anzusehen.

(4) Der Staatssekretär für Heereswesen kann
von der Entlassung absehen, wenri die Aufnahme
nur mangels der ira §13, Absatz 2 b) und o), an¬
gegebenen Voraussetzungen unzulässig war, oder wenn
im Falle des § 13, Absatz 2 ich der gesetzliche Ver¬
treter des Minderjährigen die Zustimnrung nach¬
träglich erteilt hat.

(5) Den zu Entlassenden wird bei der Entlassung
eine Bescheinigung zugefertigr.

§ 21.

(D Die regelmäßige Entlassung hat nach voll-^
streckten Dienstpflicht (§ 14) zu erfolgen.

(2) Wenn die 'Republik kriegerisch bedroht ist,
kann durch Beschluß der Nationalversammlung die
Entlassung aus dem Grunde der vollstreckten Dienst¬
pflicht und die Übersetzung in die Reserve amge¬
schoben werden. Nur bei Gefahr im Verzüge kann
diese Verfügung vorläufig von der Staatsregierung
getroffen werden, /wozu sie von der sofort einzu-
berufenden Nationalversammlung die Genehmigung
einzuholen hat.

§ 22.

(1) Über die Entlassung von Wehrmännern in
den Fällen des § 20, Absatz 1, Punkt 2 a) und b),
entscheidet die Heeresverwaltungsstelle, in den Fallen
der Entlassung von Offizieren nach ß 20, Absatz l,
Punkt 2 b), sowie in allen Fällen des § 20, Absatz 1,
Punkt 2 c), der Staatssekretär für Heereswesen.

(2) Wird ein Heeresangehöriger wegen einer straf¬
baren Handlung verurteilt, die nach § 13, Absatz 4,
die Aufnahme in .das Heer ausschließt, har
das Gericht die Entlassung aus dem Heere als
Strafe im Urteil auszusprechen. Das Gericht kann
von der Entlassung absehen, wenn die strafbare
Handlung weder einen Ehrenmakel nach sich- zieht
noch sonst die Vertrauenswürdigkeit des Verurteilten
zum Dienste im Heere beeinträchtigt.

(3) Die Entlassung im Disziplinärst) ege wird
durch das Disziplinargesetz geregelt.

V. Pflichten und Rechte der Heeres- _
ungehörigen.

§ 23.

Soldatenberuf, Gehorsamspflicht, Beschwerderecht. (D Es ist de-:- Soldaten Berus, den Bestand
der Republik und die gesetzliche Ordnung zu schützen.
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8 ^l ’> der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Borvereitnng für das bürgerliche Leben.

Staatsbürgerliche Rechte nnv Pflichten.

Ausübung des Wahlrechtes.

Eheverbot.

(2) Den Befehlen der Vorgesetzten und den An¬
ordnungen der Beauftragten der bürgerlichen Gewalt
hat er Folge zu leisten.

(3) Die soldatischen Pflichten und Rechte sind
in den militärischen Gesetzen und Dienstvorschriften
festgesetzt.

(4) Das Recht. Wünsche vorzutragen, Vor¬
stellungen zu erheben oder über erlittenes Unrecht
Beschwerde zu führen, ist durch dieses Gesetz ge¬
währleistet.

(5) Gehorsamsverweigerung wie jede andere Ver¬
letzung der militärischen Pflichten wird nach den
Straf- und Disziplinarvorfchriften geahndet.

8 24.

(1) Die Ausbildung der Wehrmänner umfaßt
außer der militärischen Ausbildung die allgemeine
staatsbürgerliche und republikanische Erziehung sowie
auch eine Vorbereitung für ihr späteres bürgerliches
Leben. Hierbei ist ans Anlage und Neigung des
einzelnen nach Tunlichkeit Rücksicht zu nehmen.

(2) Inwieweit die Ausbildung für einen künftigen
gewerblichen Beruf den Antritt von Gewerben er¬
möglichen soll, wird im Rahmen der Gewerbegesetz¬
gebung geregelt.

(3) Bei der Leitung der nichtmilitürischen Aus¬
bildung der Wehrmänner hat der Staatssekretär für
Heereswesen das Einvernehmen mit den beteiligten
Staatsämtern zu pflegen.

8 25.

tt) Als Einrichtung des Staates ist das Heer
von jeder parteipolitischen Betätigung und Verwen¬
dung unbedingt fernzuhalten.

(2) Die staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten
kommen den Heeresangehörigen im selben Umfange
zu wie den anderen Staatsbürgern.

(3) Die Vorgesetzten haben dafür zu sorgen,
daß die Heeresangehörigen die staatsbürgerlichen
Rechte nach Maßgabe des Dienstes ungehindert aus¬
üben können.

M Jni Dienste ist auch dem einzelnen Heeres¬
angehörigen jede parteipolitische Betätigung untersagt.
Die Abhaltung politischer Versammlungen in den
Unterkunftsräumen der Heeresangehörigen ist verboten.

8 26.

(1) Die Ausübung des Wahlrechtes für die ver
fassnngsmäßigen Vertretnngskörper ist den Heeres¬
angehörigen unter allen Umständen zu ermöglichen.

(2) Bewirbt sich ein Heeresangehöriger um das
Mandat eines Abgeordneten für einen verfassungs¬
mäßigen Vertretungskörper, so ist er von Amts
wegen bis nach vollzogener Wahl zu beurlauben.

8 27.

(i) Der Angeworbene und der präsenzdienst¬
pflichtige Wehrmann dürfen sich nicht verehelichen.
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613 der Beilagen. — Konstituierende NMmmlversmmMm g. 9

Gebühren.

Urlaub.

Vertrauensmänner.
<

Zustellungen.

(2) In Ausnahmsfälleu kann der Staatssekrerär
für Heereswesen Wehrmännern, die bereits drei Jahre
präsent gedient haben, die Bewilligung zur Ver¬
ehelichung erteilen.

8 28.

Die Gebühren der Heeresangehörigen, ins¬
besondere in bezug auf Besoldung, Unterkunft, Ver¬
pflegung und Bekleidung werden gesetzlich geregelt.

ß 29.

(1) Die Heeresangehörigen haben Anspruch auf
einen jährlichen Erholungsurlaub bei Fort bezug der
vollen Gebühren.

(2) ^ Die Dauer des Urlaubes ist für alle Heeres-
angehörigeu nach der Zahl der anrechenbaren Dienst¬
jahre zu bemessen und beträgt jährlich mindestens
14 Tage. Der Urlaubsantritt ist von der dem
Heeresangehörigen unmittelbar Vorgesetzten Stelle so
festznsetzen, daß der Dienst keinen Abbruch erleidet.

8 30.

(1) Für die Wahrung der Interessen der Wehr-
Männer wählen diese für jede Befehls- und Ver¬
waltungsstelle des Heeres Vertrauensmänner(Soldaten-
räte).

(2) Diese Vertrauensniänner wirken mit bei der
Werbung, in Verpstegs- und Unterkunstsangelegen¬
heiten, in Angelegenheiten der Ausbildung der Wehr-
manner nach ß 24, bei Beschwerden und Urlaubs¬
angelegenheiten, bei Diszistlinarbestrafungen, im
gerichtlichen Verfahren im Rahmen der Militär-
strafprozeßordnung, ferner bei Entlassungen im Sinne
des ß 20, Absatz 1, Punkt 2, a und Absatz 2; sie
überwachen die vorschriftsmäßige Verabreichung der
Besoldung, Verpflegung und Bekleidung.

(3) Die Vertrauensniänner können zur Beratung
der vorstehend genannten Angelegenheiten Zusammen¬
treten.

(4) Die für eine höhere militärische Stelle ge¬
wählten Vertrauensmänner haben nicht das Recht,
den Vertrauensmännern niederer militärischer Stellen
dienstliche Weisungen zu geben.

(5) Eine Beeinträchtigung der Kommandogewalr
durch die Vertrauensmänner darf nicht stattfiuden.

(w Die Stellung eines Vertrauensmannes gewährt
keinerlei Anspruch ans eine Vergütung aus Staats¬
mitteln.

(7) Die Mandatsdauer der Vertrauensmänner
beträgt ein Jahr.

VI, Zustellungen und Berufungen.

8 31.

Die Verständigung von der Aufnahme (§ 12,
Absatz 2 und 3) und der Einberufungsbefehl zum
Präsenzdienstantritte (§ 14, Absatz 1) oder zur
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10 613 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Berufungen.

Unbefugte Aufstellung einer bewaffneten Macht.

Beeiufrächtigung staatsdurgerkicher Rechte.

Selbstbeschädignng und Beschädigung eines anderen.

aktiven Dienstleistung als Wehrmann der Reserve
(8 19, Absatz 4) sind in sinngenräßer Anwendung
der 8§ 106 und 111, Absatz 2, des Gesetzes vom
1. August 1895, R. G. Bl. Nr. 113, zuzustellen.

8 32.

Die Berufungen nach 8 17 sind binnen
14 Tagen von dem der Zustellung der angefochtenen
Entscheidung folgenden Tage an gerechnet bei jener
Stelle einzubringen, welche die Entscheidung gefällt
hat. Im übrigen finden die Bestimmungen des
Gesetzes vom 12. Mai 1896, R. G. Bl. Nr. .101,
sinngem äß An w endung.

V11. Strafbestimmungen.

8 33. ..

Wer unbefugt eine bewaffnete Macht aufstellt,
wird, wenn seine Tat nicht strenger strafbar ist,
wegen Verbrechens nach den für die unbefugte
Werbung geltenden Strafbestimmungen bestraft.

8 34.

1. Der Vorgesetzte, der einen Untergebenen au
der hu 8 25 gewährleisteten Ausübung der staats¬
bürgerlichen Rechte zu hindern sucht, wird, wenn
seine Tat nicht strenger strafbar ist, wegen Ver¬
gehens mit strengeni Arrest von einem bis zu sechs
Monaten bestraft.

2. Der Heeresangehörige, der einen anderen
Heeresangehörigen durch Gewalt, Drohung, Ein¬
schüchterung oder Verletzung an der Ehre zu nötigen
sucht, einer politischen Bereinigung beizutreten oder
aus einer solchen auszutreten, wird, wenn seine
Tat nicht strenger strafbar ist, lvegen Vergehens
mit strengem Arrest von einem bis zu sechs Monaten
bestraft.

8 35.

(1) Wer sich am Körper verletzt oder an der
Gesundheit schädigt oder durch einen anderen ver¬
letzen oder schädigen läßt, um sich zur Erfüllung
der Dienstpflicht ganz oder teilweise untauglich zu
machen,

wer einen anderen am Körper verletzt oder an
der Gesundheit schädigt, um ihn zur Erfüllung der
Dienstpflicht ganz oder teilweise untauglich zu machen,

wird wegen Verbrechens mit schwerem Kerker
von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Neben
der Freiheitsstrafe kann auf eine Geldstrafe bis zu.
50.000 X erkannt werden.

(2) Die gleichzeitige Anwendung der Bestim¬
mungen zum Schutze von Leib und Leben ist nicht
ausgeschlossen, wenn die Tat hiernach mit einer
strengeren Strafe bedroht ist.
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()1Ü der Beilagen. — Konstituierende Narionalversammlnng. u

Umgehung der Dienstpflicht.

Dicnstpflichtverletzung/

Nichtbesolgung eines (siinbernfuttgsbefehles.

Unerlaubte Berehelichnng.

8 36.

(1) Wer sich listiger Umtriebe bedient, um sich
oder einen anderen der Erfüllung der Dienstpflicht
ganz oder teilweise zu entziehen, wird wegen Ver¬
gehens mit strengem Arrest von 1 Monat bis zu
2 Jahren bestraft; neben der Freiheitsstrafe kann
auf eine Geldstrafe bis zu 50.000 K erkannt werden.

(2) Die gleichzeitige Anwendung der Bestim-
mungen über den Betrug ist nicht ausgeschlossen,
wenn die Tat schon nach ihrer Beschaffenheit ohne
Rücksicht aus die Höhe des Schadens ein Verbrechen
bildet.

8 37.

Wer eines der in den §§ 35 und 36 be-
zeichneten Mittel anwendet, um sich oder einen
anderen einer bestimmten Dienstverrichtung oder
vorübergehend dem Dienste überhaupt zu entziehen,
wird vorn Gerichte wegen Übertretung mit strengem
Arrest von 1 Woche bis zu 6 Monaten bestraft,
wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung
strenger strafbar ist.

8 38.

(1) Wer der Einberufung zum Präsenzdienst oder
zur aktiven Dienstleistung nicht Folge leistet oder
einen Angeworbenen oder einen Dienstpflichtigen
dazu verleitet, wird, wenn das Versäumnis schuldbar
ist und nicht über 8 Tage dauert, wegen Vergehens
mit Arrest oder strengem Arrest von 1 Woche
bis zu 6 Monaten bestraft.

(2) Dauert das schuldbare Versäumnis über
8 Tage, so werden die Nichtbefolgung des Ein¬
berufungsbefehles und die Verleitung hierzu als
Verbrechen mit Kerker von 6 Monaten bis zu
1 Jahre bestraft. s

(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 sind
nicht anzuwenden, wenn die Nichtbesolgung des
Einberufungsbefehles oder die Verleitung hierzu den
Tatbestand einer strenger strafbaren Handlung bildet.

8 39.

Wer sich entgegen der Vorschrift des § 27
verehelicht, wird wegen Übertretung vorn Gerichte
mit Arrest von 1 bis zu 3 Monaten bestraft.

8 40.
Unerlaubte? Verlassen de? ^taat?gcbietc?. Der Wehrmann der Reserve, der ohne B»

willigung das Staatsgebiet verläßt oder die ihm
für den Aufenthalt im Ausland bewilligte Zeit
überschreitet, wird rvegen Übertretung vom Gerichte
mit Arrest bis zu 3 Morraten oder an Geld bis
zrr 3000 K bestraft.

8 41.

Nichterfüllung der Meldepflicht. (i) Wer die in den §§ 12 und 17 vorgeschriebenen
Meldungen nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, wird
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L2 613 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Verwendung der Strafgelder.

Diszipliuarrecht.

Aufnahme von Berufsmilitär- und Bolkswehr-
personen.

wegen Übertretung an Geld bis zu 500 X, int
Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis 51t
14 Tagen bestraft.

(2) Diese Übertretung ist auch dann strafbar,
wenn sie im Auslande verübt wurde.

0) Die Verjährung dieser Übertretung beginnt,
wenn der Schuldige seiner Meldepflicht nicht früher
nachgekommen ist im Falle des § 12 mit dem
Tage der Einrückung zum Präsenzdienste, in: Falle
des § 17 mit dem Tage der Entlassung aus der
Reserve.

(4) Das Strafverfahren gehört in den Wirkungs¬
kreis der politischen Behörde des Aufenthaltsortes
des Beschuldigten. Ist die Übertretung tut Auslande
verübt worden, so steht das Strafverfahren der
politischen Behörde zu, in deren Bereich der Be¬
schuldigte heimatsberechtigt ist.

8 42.

Die aus Grund dieses Gesetzes eingehobenen
Strafgelder sind an das Staatsamt, für Heereswesen
abzuführen und von diesem für Heereswohltütigkctts-
zwecke zu verwenden.

8 43.

0) Die Strafgerichtsbarkeit über die Heeres-
angehörigen im Frieden wird durch die bürgerlichen
Strafgerichte ansgeübt.

(2) Die aktiven Heeresangehörigen unterstehen
wegen der Verletzungen ihrer militärischen Pflichten,
die nicht den Gerichten zur Untersuchung und Ab¬
urteilung zugewiesen sind, der militärischen Diszi-
plinarstrafgewalt.

0) Die Disziplinarstrafgewalt wird bei leichteren
Vergehungen durch die Vorgesetzten, bei schwereren
durch Disziplinarkommissionen ausgeübt. Die Diszi-
plinarkommissionen haben derart zusammengesetzt 31t
sein, daß an ihrer Spitze ein vom Staatssekretär
für Heereswesen ernannter Offizier steht. Ihre Mit¬
glieder werden von den drei Gruppen des Heeres
(Offiziere, Unteroffiziere, sonstige Wehrmänner) zu
gleichen Teilen gewählt, wozu noch ein vom Staats¬
sekretär für Heereswesen zn bestimmender Heeres¬
justizbeamter tritt. Die Regelung nach diesen Grund¬
sätzen erfolgt durch ein besonderes Gesetz.

(4) Die militärischen Ehrenräte werden abge¬
schafft; ihr Wirkungskreis geht auf die Disziplinar¬
kommissionen über.

VIIL Übergangsbestimmungen.
§ 44.

(i) Personen des militärischen BerussstandeS
oder der Volkswehr, die sich bei der Bildung des
Heeres um die Ausnahme bewerben, haben nur die
in: § 13, Absatz 1, Absatz 2 a), d), e) und f und
Absatz 4, festgesetzten Voraussetzungen zu erfüllen.
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GIB der Beilagen. — Konstitttierende • NalionalversammlUttg. u;

Aufnahme sonstiger Militärisch ansgebildeter
Personen.

(2) Deren Dienstverpflicht urig nuffaßr:

n) bei Berufsoffizieren die Zeit bis zum Alter
von 40 Jahren, unbedingt aber zwei Jahre,

b) bei Berufsunteroffizieren, die bereits vor dem
25. Juli 1914 diesem Stande an gehört
haben, zrvei Jahre,

eh bei allen übrigen Personen des militärischen
Berufsstandes oder der Volkswehr die im
§ 14 festgesetzte Zeit.

<■■'■) Bei Beurteilung der körperlichen Eignung
ist aüf Kriegsbeschädigte entsprechend Rücksicht zu
nehmen.

ID Bei der Aufnahme von Personen des ntili
torischen Berufsstandes findet der Absatz I des
§ 11 keine Anwendung.

(5) Die aus dem Stande der im Absätze 2,
;< und I), bezeichnten Kategorien und aus dem Stande
jener Vvlkswehrosfiziere in das Heer aufgenommenen
Personen, welche vor deru 25. Juli 1914 Beruss-
unteroffiziere waren, sind berechtigt, auch nach Er¬
füllung der ihnen nach Absatz 2 obliegenden Dienst
Verpflichtung im Präfenzdienste zu verbleiben. Ihr
Dienstverhältnis kann nach Vollendung von 35 an
rechenbaren Dienstjayreu, auf welche ihre in der
bewaffneten Macht der österreichisch-ungarischen
Monarchie oder der Republik bereits vollstreckre
Dienstzeit anzurechnen ist und vorzeitig in den
Fällen des 8 20, Absatz i, Punkt 2, b bis d, und
Absatz.2 ausgelöst werden. Aus dem Grunde der
Erfüllung der ihnen nach dem Absatz 2 obliegenden
Dienstverpflichtung können sie nur über ihr Ansuchen,
und zwar jederzeit entlassen werden.

(0 Welche Dienstzeit von der in der bewaff¬
neten Macht der österreichisch-ungarischen Monarchie
oder der Republik vollstreckten Dienstzeit auf ihre
Dienstverpflichtung jenen Personen anzurechnen ist,
denen die Berechnung des Verbleibens im Präsenz
'bimste über die Zeit der Dienstverpflichtung (Ab¬
satz 5) nicht zukommt, wird durch Vollzugsanweisung
bestimmt.

(0 Der erste Monat des Präsenzdienstes, der
von den Heeresangehörigen der im Absatz 2 be
zeichneten Kategorien abgeleistet wird, ist nicht als
Probedienstzeit (8 14) anzusehen.

x . 8 45.

P. Welche Dienstzeit den Personen, die im
Kriege aktiv gedient und nicht dem militärischen
Bernfsstande angehört haben, von ihrer zurück-
gelegten Dienstzeit ans ihre Dienstverpflichtung nach
8 14 anzurechnen ist, wird durch Bollznqsanweisunq
bestimmt.

(2) Der erste Monat des von diesen Heeres
angehörigen abgeleisteten Präsenzdienstes ist nicht
als Probedienstzeit (8 14) anzusehen.

i
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Mitwirkung der Gemeinden.

Wirksamkeitsbeflinm

Vollzug.

konstituierende NatioualversammKmg.

IX. VollzugsbestimmungeX

^ 46.

Die Gemeinden sind verpflichtet, bei der
Durchführung dieses Gesetzes initzuwirken.

1 § 47.

(i) Dieses Gesetz tritt mit der im Absatz 3 sest-
gesetzten Ausnahme aut Tage seiner Kundmachltng
in Kraft.

(s) Gleichzeitig treten außer Wirksamkeit:

a) das Gesetz vom 5. Juli 1912, R. G. Bl.
Nr. 128, betreffend die Einführung eines
neuen Wehrgesetzes;

b) das Gesetz vom 6. Februar 1919, St. G. Bl.
Nr. 91, betreffend vorläufige Bestimmungen
über die bewaffnete Macht;

e) das Gesetz vom 5. Juli 1912, R. G. Bl.
Nr. 129, über die k. k. Landwehr der im
Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder,
mit Ausnahme von Tirol und Vorarlberg,
im Anschluß an die Bestimmungen des Wehr¬
gesetzes;

d) das Gesetz vom 6. Juni 1886, R. G. Bl.
Nr. 90, betreffend den Landsturm für die im
Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder,
mit Ausnahme von Tirol und Vorarlberg;

e) das Gesetz vom 31. Mai 1888, R. G. Bl.
Nr. 77, betreffend die ausnahmsweise Bei¬
ziehung von Reservemännern und Ersatz¬
reservisten zur aktiven Dienstleistung int
Frieden;

f) das Gesetz vom 28. Juni 1890, R. G. Bl.
Nr. 137, über die Bestrafung der Nicht-
befolgung eines Militäreinberufungsbefehles
und der Verleitung hiezu;

g) das Gesetz vom 10. Mai 1894, % G. Bl.
Nr. 83, betreffend die Meldepflicht von Land-
sturmpflichtigen der im Reichsrate vertretenen
Königreiche und Länder, mit Ausnahme von
Tirol und Vorarlberg;

h) die §§ 293 bis 298 und der § 780 des
Militärstrafgesetzes (kaiserliches Patent vom
15. Jänner 1855, R. G. Bl. Nr. 19).

oo Der § 27 dieses Gesetzes tritt am 1. Jänner
1922 in Kraft.

§ 48.

Mit dem Vollzüge ' dieses Gesetzes ist der
Staatssekretär für Heerwesen betraut.
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Begründung.

Durch den Staarsvertrag von St. Germain wurde die allgemeine Wehrpflicht in Österreich abge¬
schafft und dem Staate die Verpflichtung auferlegt, das künftige Heer nur auf dein Wege freiwilliger
Werbung zu bilden und zu ergänzen. Dieser Verpflichtung soll der vorliegende Entwurf eines Wehr¬
gesetzes Rechnung tragen.

Im allgeuteinen wurden Bestimmungen, die im SLaaLsvertrag festgelegt sind, in den Entwurf
nicht übernommen, da sie durch ferne Verlautbarung ohnedies Gesetzeskraft erlangen; von diesem Grund¬
sätze wurde nur insoweit abgegangen, als es für das Verständnis des Gesetzes notwendig schien oder
soweit Bestimmungen in Betracht, kamen, die für die Personen, die ihre Aufnahme ins Heer anstreben,
besonders wichtig sind. |

Im einzelnen sei zu dem Gesetzentumrfe ansgeführt:

Zu § l„

Das künftige Heer wird ein Söldnerheer sein, das sich aus Wehrmännern und Offizieren zusammen¬
setzt. Neben diesen für den Soldateudieust bestimmten — in der Vorlage mit dem Sammelnamen
„Heeresangehörige" bezeichneten — Personen werden für den bei den Truppen und Kommandos zu
besorgenden Verwalrungsdienft Zivilorgane verwendet werden. Von diesen Organen werden grundsätzlich

' auch die Heeresverwaltungsgeschäfre im Staatsamt für Heereswesen, in den „Heeresverwaltungsstellen"
der Landeshauptstädte (§ 7), in den sonstigen militärischen Stellen und Anstalten besorgt werden. Diese
Organe zählen nicht auf den durch den Staatsvertrag von St. Germain (Artikel t 20) gestatteten Stand
von Heekesangehörigen. Sie werden die Bezeichnung „Zivilangestellte der Heeresverwaltung" führen.
Hervorzuheben ist noch, daß im Staatsamt für Heereswesen, in der Militärlehrer- und -führer-
schale. dann nach Bedarf auch bei Heeresverwaltungsstellen die Verwendung einer geringen Anzahl von
Offizieren beabsichtigt ist, die allerdings auf den im Staatsverrrage gestatteten Stand von 1500 Offizieren
zählen werden. ^

Bei der Aufstellung des Heeres werden die Offiziersstellen mit Offizieren des Berufsstandes und
der Volkswehr besetzt werden. Künftig sollen die Offiziere sich aus den Wehrmännern ergänzen. Es ist
beabsichtigt, Wehrmänner, die für den Offiziersdienst geeignet scheinen und den Offiziersberuf anstreben,
nach einjährigem Trupvendienst in Unteroffizierskurse zu kommündieren und die dort geeignet befundenen
auf zwei Jahre in der Militärlehrer- und -führerschule zu Offizieren ansznbilden.

Zu 8 2.

Der A 2 bestimmt den Zweck des Heeres, entsprechend dem Artikel 120 des Staatsvertrages von
St. Germain. Der Gedanke, daß das-'Heer die verfassungsmäßigen Einrichtungen der Republik zu schützen
und bei Elementarereignissen und Unglücksfällen größeren Umfanges heranzuziehen ist, wurde aus dem
provisorischen Wehrgwetz vom 6. Februar t9!9, St. G. Bl. Nr. 91, übernommen.

Zu 8 3.

Der Gesetzentwurf behälr, ebenso wie das provisorische Wehrgesetz, das Berfügnngsrecht über das
/ >)eer der Nationalversammlung vor. Dadurch bleibt festgelegr, daß nicht mehr einzelne Personen, sondern

das Volk selbst über die Anwendung der stärksten Machtmittel des Staates zu entscheiden har.

Zu 8 4.

Der Staatssekretär für Heereswesen übt die Befehlsgewalt bei beit Kommandos, Truppen und
Anstalten ausschließlich durch deren Führer und Vorstände aus,'die ihm für ihre Tätigkeit verantwortlich
find. Die Bestellung eines eigenen Oberbefehlshabers ist mit Rücksicht auf den Hauptzweck des Heeres —
Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im Innern — für die Zeit des Friedens nickt in
Aussicht genommen.

Der zweite Absatz des 8 4 enthält eine auch im provisorischen Wehrgesetz enthalten gewesene
Bestimmung, wonach die Wirtschaftsorgane des Heeres hinsichtlich der ihnen durch die Vorschriften
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zugewiesenen Dienstesobliegenheiten dem Staatssekretär für Heereswesen ausschließlich im Wege ihrer
Fachvorgesetzten verantwortlich sind. Dies gewährleistet eine den staatsfinanziellen Interessen in jeder
Hinsicht Rechnung tragende, vollständig unabhängige Gebarung und enthebt den militärischen Komman¬
danten von der Verantwortung für eine ihin fernerliegende Materje, so daß er sich der militärischen
Ausbildung und der Führung der Truppe voll widmen kann.

Zn § ü.

Durch den Staatsvertrag von St. Germain (Artikel 121) wurde der Republik neben den: Höchst¬
stand des Heeres auch dessen Gliederung vorgeschrieben; danach können entweder Infanteriedivisionen
oder gemischte Brigaden, bereu Mindest und Höchststände bestimmt sind, gebildet werden. Da die
Infanteriedivisionen (Stand. 8000—10.780 Mann) für das kleine Heer verhältnismäßig große Einheiten
darstellen und das Zusammenfassen örtlich weit auseinanderliegender Truppen unter ein einheitliches
militärisches Kommando bedingen würden nach der Bevölkerungsziffer entfielen auf Niederösterreich
und Oberösterreich zusammen zwei, auf alle anderen Länder zusammen eine Truppendivision —, erscheint
die Formierung gemischter Brigaden (Stund 4000 Mann) zweckmäßiger. Die Aufstellung größerer
Kavalleriekörper kommt für Österreich wegen der hohen Kosten und wegen seines Charakters als Gebirgs-
land nicht in Betracht.

Die Bestimmung des Heeres auch zur Hilfeleistung bei Elementarereignissen und Unglücksfällen
außergewöhnlichen Umfanges, der Gebirgscharakter des Landes, die Donau, dann ihre oft vielfach Gefahren
bringenden Nebenflüsse bedingen eine verhältnismäßig reiche Dotierung mit technischen Formationen. Es
ist daher die Aufstellung von sechs technischen Bataillonen in Aussicht genommen.

Um Bedienungen für die im Artikel 131 des Staatsvertrages zugestandenen Festungsgeschützc
heranbilden zu können, soll ein selbständiges Artillerieregnnent aufgestellt werden.

Eine eigene Eisenbahntruppe und eigene Fliegerformationen werden, weil dies dem Staatsvertrage
widerstreiten würde, nicht ausgestellt werden. Es wird nur das selbständige Artillerieregiment die für
Beobachtungszwecke unerläßliche Fesselballonabteilnng erhalten und es wird ein Teil der Mannschaften
der technischen Bataillone — soweit dies zur Hilfeleistung bei Elsenbahnkatastrophen notwendig ist —
im Eisenbahndienste geschult werden.

Zu 8 7.

Während die militärische Ausbildung der Truppen des Staates einheitlich von einer Stelle aus
geleitet werden muß, sollen bei der Verwaltung der Heeresangelegenheiten in den Ländern die Eigen¬
heiten dieser und ihre Ressourcen die notwendige Berücksichtigung erfahren. Es wird daher in Hinkunft
in diesen Belangen den Landesvertretungeu durch aus' ihrer Mitte gewählte Kommissionen, die den
Heeresverwaltungsstellen beratend zur Seite stehen sollen, der entsprechende Einfluß e'eugerüumt sein.

Bemerkt sei noch, daß die Heeresverwaltungsstellen auch die Aufgabe haben, die militärischen
Führer von Verwaltungsagenden zu entlasten.

Die Heeresverwaltung und somit auch die Heeresverwaltungsstellen werden sich in Hinkunst
lediglich mit rein militärischen Agenden beschäftigen; Ausgaben, für welche in dem zivilen Verwaltungs¬
apparat Behörden, Anstalten oder Ämter vorgesehen sind, sollen grundsätzlich diesen übertragen werden.
Diesem Gedanken Rechnung tragend, hat das Staatsamt für Heereswesen bereits-die militärischen Er
ziehungs- und Bildungsanstnlteil, die Fachkurse, bas Militärwaisenhaus, das Osfizierstöchterinstitut, das
Militärgeographische Institut, dann eine Reihe von größeren militärischen Fabriksbetrieben, so das
Fliegerarsenal, die Automobilwerkstätten, die Eisenbahn- und Telegräphenwerkstätten, weiters die Pserde-
zuchtanstalten, dann das Sanitätswesen der zivilen Verwaltung übergeben. Der Sanitätsdienst wird
allerdings auf Grund der tut Laufe des verflossenen Jahres, besonders bei mobilen und im Grenzschutz
verwendeten Formationen gewonnenen Erfahrungen beim neuen Heere, und zwar nur in dem unumgänglich
notwendigen Umfange wieder eingerichtet werden; die bisherigen Garnisonsspitäler und die militärischen
Kurhäuser werden jedoch in der zivilen Verwaltung verbleiben.

Von den in der nächsten Zeit abzugebenden Anstalten seien beispielsweise die stabilen Radiostationen
unb die Trainwerkstätten erwähnt.

Schließlich werden im Sinne des 8 43 sämtliche zur Durchführung der Strafgerichtsbarkeit über
die Heeresangehörigen erforderlichen Einrichtungen an die Ziviljustiz übergehen.

Zu 8 10.

Die Truppenkörper werden mit den Namen jener Länder oder Gebietsteile bezeichnet werden, aus
welchen sie sich hauptsächlich ergänzen sollen. Die Benennung und die Werbebereiche der Truppen sind
aus der folgenden Tabelle ersichtlich:
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*) Die Berbindnng-Zkompagnien, die Brigadetrotz- und die Bri^adekraftfahrabteilnngen führen die Benennung ihrer Brigade.
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Bei der Festsetzung der Adjustierung wird unbeschadet der einheitlichen Bekleidung. Ausrüstung
und Bewaffnung, auf die Eigenheiten der einzelnen Länder durch Schaffung besonderer, durch die Über¬
lieferung begründeter Abzeichen Bedacht genommen werden.

Zu den HZ 11 und 12.
Die Anwerbung der Wehrmmmer für das Heer soll länderweise, und zwar entsprechend dem Ver¬

hältnisse der männlichen Bevölkerung des Landes zur Gesamtzahl der männlichen Bevölkerung der Republik
und zum Gesamtstand des Heeres erfolgen.

Unter männlicher Bevölkerung sind hier naturgemäß.nur die einheimische Bevölkerung, die eigenen
Staatsbürger, verstanden.

Die Festsetzung der Zeit, während der die Bewerber an ihre Bewerbung gebunden bleiben müssen,
mit vier Wochen, stellt sich im Hinblick auf die notwendigen Durchführnngsmodalitäten des Anwerbungs¬
geschäftes schon als das Maß eines äußersten Zugeständnisses dar.

Die Angeworbenen werden in der Regel solchen Trnpvenkörpern Angewiesen werden, die ihren
Standort in jenem Lande haben, in welchen! die Bewerbung erfolgt ist. Dieses Land wird in den meisten
Fällen j^nes sein, in welchem der Bewerber seinen ordentlichen Wohnsitz bat. Bei der Einteilung wird
auf vorgebrachte Wünsche nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Ausnahmen von dieser Einteilung
muß sich die Heeresverwaltung Vorbehalten, insoweit es der Standesausgleich erfordert und insoweit
Truppen in Betracht kommen, die sich aus mehreren Ländern oder aus dem ganzen Staatsgebiet ergänzen.

Da die Truppen in Hinkunst der überwiegenden Mehrheit nach aus bodenständigen Leuten gebildet
sein werden, ist ein reibungsloses Zusammenleben der Zivilbevölkerung mit dem Militär zu erwarten.

Zu ß 13.

Die Forderung, daß der Bewerber um die Aufnahme in das Heer sich zur demokratischen Republik
Österreich bekennen und dies mit ihrem Mannesworte bei ihrer Bewerbung erklären müssen, entspricht
dem Zwecke des Heeres, den Staat und seine verfassungsmäßigen Einrichtungen zu'schützen (ß 2).

Die Bedingungen für die Ausnahme sind so gehalten, daß nahezu jedem jungen und gesunden
Staatsbürger, -der Lust und Liebe für den Militärberuf empfindet, und der nickt wegen bestimmter Delikte
vorbestraft ist, der Eintritt ermöglicht wird.

Zu 88 14 bis 19.

Für die Beurteilung der rechtlichen Verhältnisse eines Heeres an gehörigen ist die Abgrenzung der
Zeit von Wichtigkeit, während welcher er als „aktiver" Heeresangehöriger anzusehen ist (8 15). Wegen
der in diesem Verhältnisse begangenen Verletzungen der militärischen Pflichten untersteht er auch der
militärischen Disziplinarstrafgewalt.

Nach dem geltenden Recht ist die Militärperson von ihrer tatsächlichen Einrückung (Präsentierung)
dis zu ihrer Übersetzung in das nichtaktive Verhältnis oder Entlassung aus dem Militärverbande eine
aktive Militärperson.

Der Entwurf kehrt nun zu dem Rechtszustande zurück, der dis 1. Juli 1914, das ist bis zuni
Inkrafttreten der derzeit geltenden Militärstrafprozeßordnung bestanden hat; er dezeicknet den Dienst¬
pflichtigen als aktiv von dem Tage an, an dem der Dienstpflichtige einzurücken verpflichtet war. Diese
Regelung ist die richtigere; das Verhältnis der Aktivität ist in erster Linie ein rechtliches Verhältnis
und es kann nicht im Belieben des. Dienstpflichtigen stehen, die rechtlichen Wirkungen seines Ver¬
pflichtungsverhältnisses dadurch zu vereiteln, daß er seinen Dienstvertrag nickt erfüllt.

Die Bestimmungen über das Ende des aktiven Verhältnisses sind nicht geändert worden.
Der Wehrmann wird sich einer zwölfjährigen Gesamtdienstzeir, davon sechs Jahre im Präsenz

Dienste, zu verpflichten haben. Wird der Wehrmann zum Ofsizier befördert, so wird sich seine Präsenz¬
dienstpflicht ans insgesamt zwanzig Jahre erhöhen. Im übrigen wird eine Verlängerung des Präsenz-
Dienstes nur bis zu drei Jahren für Wehrmänner und um fünfzehn Jahre für Offiziere, das gibt für letztere
eine fünfunddreißigjährige Gesamtdienstzeit, zulässig sein. Im Sinne des Gesetzes vom 19. April 1872,
R. G. Bl. Nr. 60, anspruchsberechtigte Unteroffiziere werden im künftigen Heere nicht herangebildet
werden. Die Rechtsverhältnisse der bereits vorhandenen Berufsnnterossiziere werden durch ein besonderes
Gesetz geregelt werden.

Die Bestimmung, daß der Präsenzdienst nur an zwei Zeitpunkten des Jahres anzutreten sein
wird, soll eine einheitliche Ausbildung der einrückenden Wehrmänner ermöglichen..

Nach dem Präsenzdienstantritte wird der Wehrmann vereidigt werden. Die Eidesformel ist im
Gesetzentwurf vorgesehen; die Beifügung einer religiösen Beteuerung wird freigestellt sein.
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Im ersten. Monat nach seiner Einrückung wird der Wehrmann Probedienst leisten. Während dieser
Zeit wird fich Herausstellen, ob er überhaupt für den militärischen Beruf ausgebildet werden kann:
erscheint nach dem Ergebnisse der Probedienstleistung hierfür nicht geeignet, so wird seine Entlassung
verfügt werden. Nach Ableistung des in der Regel sechsjährigen Präsenzdienstes wird der Wehrmann
in die Reserve übersetzt werden.

Das uns der Bestand einer Reserve freigestellt ist, ergibt sich aus Artikel 126 des Staats-
Vertrages von St. Germain, der deutlich zwischen einer Gesamtdienstzeit und einer Präsenzdienstzeit
unterscheidet.

Während der Reservedienstzeit wird der Wehrmann nur jenen Beschränkungen unterworfen sein,
die es ermöglichen, das; ihm ein Einberufungsbefehl zur aktiven Dienstleistung zugestellt werden kann.
Er wird also jeden Wechsel seines ständigen Wohnortes, seinem zuständigen Standeskörper, der in
Hinkunft als Evidenzstelle zu fungieren haben wird, anzuzeigen haben. Aus dem Wesen der Reserve¬
dienstpflicht ergibt sich ferner, daß der Wehrmann ohne besondere Bewilligung das Staatsgebiet nicht
verlassen darf. Für Wehrmänner, welche im Grenzgebiete wohnen und wegen ihres Berufes oder ans
sonstigen Gründen die Staatsgrenzen öfters überschreiten müssen, werden dnrck Vollzugsanweisung
Erleichterungen geschaffen werden.

An eine Einberufung der Reserven ist unter normalen Verhältnissen nicht gedacht; nur bei außer¬
gewöhnlichen Ereignissen, wenn es sich beispielsweise zun; Schutze der Grenzen als notwendig Heraus¬
stellen sollte, dann bei etwaigen großen Elementarkatastrophen werden die Wehrmänner der Reserve ein¬
berufen werden können. Da das Recht der Einberufung der Nationalversammlung Vorbehalten ist — nur

' bei Gefahr im Verzüge wird die Staatsregierung gegen Einholung der nachträglichen Genehmigung der
Nationalversammlung die Einberufung verfügen können —, ist die Ausschaltung jedes Mißbrauches
gewährleistet.

Die Einrichtungen der Waffenübungen und der Kontrollversammlungen wurde;; nicht übernommen;
der Wehrmann der Reserve ivird nur bei unbedingter Notwendigkeit dem bürgerlichen Leben entzogen werden.

Zu den §§ 20—22.

Im Abschnitte „ Entlassungen" werden die Fälle geregelt, in denen ein Heeresangehöriger aus
seiner Dienstpflicht, und zwar sowohl aus seiner Präsenzdienstpstichr als auch ans seiner Reservedienst¬
pflicht, auSscheiden kann. Aufmerksam sei darauf gemacht, daß auch aus ganz besonders wichtigen wirt¬
schaftlichen Gründen, beispielsweise wenn ein Sohn eines Landwirtes aus bei der Anwerbung nicht
voraussehbaren Gründen die Wirtschaft seines verstorbenen Vaters oder Bruders zu übernehmen hätte,
die Entläffung über Bitte gewährt werden rann.

Eine selbstverständliche Einschränkung müssen derlei Entlassungen mit Rücksicht aus Artikel 126 des
Friedensvertrages finden, der bestimmt, daß das Verhältnis der Mannschaft, die aus Gründen der Gesund¬
heit, durch disziplinäre Verfügung oder aus irgendeiner anderen Ursache vor Ablauf ihrer Dienstzeit
verabschiedet wird, in; Jahre nicht ft-« des Gesamtstandes von 30.000 Mann überschreiten darf.

Zum Absatz 3 des 8 20, der bestimmt, daß ein Entlassener in allen Fällen bis zu seiner Ent¬
lassung als Heeresangehöriger anzusehen ist, sei bemerkt:

Es ist bisher strittig, ob Personen, die aus dem Heeresverband entlassen werden, weil nachträglich
hervorkommr, daß die zum Eintritte in das Heer erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen nicht vor-,
Händen waren, für die Dauer ihrer tatsächlichen Militärdienstleistung als Soldaten anzusehen sind und
daher während dieses Verhältnisses den militärischen Gesetzen und Vorschriften unterstehen. Die Praxis
der österreichischen und bis vor kurzem auch der reichsdeutschen Behörden hat die Frage verneint. Diese
theoretisch wohl richtige Rechtsübung führte jedoch praktisch zn Unzuträglichkeiten, deren Erkenntnis die
deutschen Gerichte veranlaßt hat, sich nenestens aus den entgegengesetzten Standpunkt zu stellen. Der Ent¬
wurf will nun die Streitfrage ausdrücklich regeln, und zwar entsprechend den Erfahrungen und der
Gerechtigkeit in dem Sinne, daß diese Personen für die Zeit, wo sie tatsächlich im Militärdienste gestanden
sind und auch die mit diesem verbundenen Rechte genossen haben, auch den militärischen Gesetzen und
Vorschriften unterliegen. Diese Auffassung ist insbesondere beim Söldner gerechtfertigt, der ja nur aus
Grund seines eigenen Entschlusses in das Heer gelangen konnte.

Die im 2. Absatz des ß 21 vorgesehene Verlängerung der Dienstpflicht und die Aufschiebung der Über¬
setzung in die Reserve mußten im Hinblicke aus ihre sowohl für den einzelnen Wehrmann als auch für
die Allgemeinheit sich äußernde, besondere Tragweite der Nationalversammlung Vorbehalten werden.

Zu tz 23.

Die Bestimmungen dieses Paragraphen wurden aus dem provisorischen Wehrgesetz vom Februar 1919
übernommen; hierbei wurde die Boranstellung der Bezeichnung „gesetzmäßigen" vor das Wort „Befehlen"

613 der Beilagen Konst. Nationalversammlung - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 23 von 29

www.parlament.gv.at



2t) G.1.3 Der Beilagen. — Kouftituievende Nationalversammlung.

unterlassen, weil der Befehl des Vorgesetzten im allgemeinen nicht von der strafrechtlichen Verantwort
lichkeir enthebt und weil die Belaffnng des Wortes die Gefahr in sich schließen würde, daß die Wehr¬
männer bei einer subjektiv unrichtigen Beurteilung auck des gesetzmäßigen Befehles den Gehorsam ver¬
weigern könnten.

Zu 8 24.

Der Präsenzdienst des Wehrmannes wird in Zukunft nicht allein mit der Erlernung militärischer
Kenntnisse und Fertigkeiten ausgefüllt sein; es wird vielmehr dafür Sorge getragen werden,- daß die
Wehrmänner während ihrer verhältnismäßig langen aktiven Dienstzeit auch Gelegenheit haben, sich für
das spätere bürgerliche Leben fortzubilden. Gedacht ist hierbei an die Ausbildung in verschiedenen hand¬
werksmäßigen Gewerben, an die Ermöglichung des Besuches gewerblicher und sonstiger Fortbildungskurse,
an die Schulung in landwirtschaftlichen Musterbetrieben und ähnliches. Durch diese Aus-und Fortbildung'
die um einen Erfolg ztt erzielen, nicht dem Belieben des einzelnen überlassen bleiben, sondern obligatorisch
wirken soll, erstrebt die Heeresverwaltung einerseits ernste und arbeitsfreudige Elemente für den Eintritt
in das Heer zu gewinnen, andrerseits der Allgemeinheit damit zu dienen, daß sie ihr ausgebildere und
fortgebildete Arbeitskräfte znsührt.

Zu 88 25 und 26.

Soll das Heer seiner Ausgabe, der Gesamtheit zu dienen, gerecht werden können, muß von ihm
jede parteipolitische Betätigung ferngehalten werden; die Forderung nach einer unpolitischen Wehrmacht
ist deshalb auch allseits als unbelxrittene Notwendigkeit anerkannt worden.

Während der Wehrmann im Dienste Soldat und nur Soldat zu sein hat, sollen ihm außerhalb
des Dienstes die staatsbürgerlichen Rechte im vollen Umfang so wie allen anderen Staatsbürgern
gewährleistet sein. Deshalb schreibt der 3. Absatz des 8 25 vor, daß die Vorgesetzten dafür Sorge
tragen müssen, daß die Heeresangehörigen ihre Staatsbürgerrechte nach Maßgabe des Dienstes ungehindert
ausüb eit können.

In den militärischen Unterkunstsräumen dürfen politische Versammlungen nicht abgehalten werden.
Der Soldat ntuß sich eben stets vor Augen halten, daß eine derartige ausgeprägte politische Betätigung
geeignet sein kann, die Disziplin 31t untergraben sowie das gute Zusammenleben der Kameraden zu stören
und deshalb vermieden werden muß. Daß die Abhaltung von Versammlungen zur Beratung wirt¬
schaftlicher Interessen der Heeresangehörigen in den Unterkunftsräumen zulässig ist, ist selbstverständlich.

Die Bestimmung ist, daß sich ein Heeresangehöriger, der sich um das Mandat eines Abgeordneten
für einen verfassungsmäßigen Vertretungskörper bewirbt, von Amts wegen bis nach vollzogener Wahl zu
beurlauben ist, ist der gleichen Norm der Zivildienstpragmatik nachgebildet, wonach pragmatische Zivil¬
staatsbedienstete in einem solche Falle bis nach vollzogener Wahl von Amts wegen ohne Schmälerung
ihrer Bezüge ins Verhältnis außer Dienst zu stellen sind.

Zu 8 27.

Der Wehrmann soll sich während seines sechsjährigen Präsenzdienstes dem Dienste im Interesse des
Gesamtwohles und außerdem der Vorbereitung für sein späteres bürgerliches Leben widmen. Sein Dienst
kann nicht als ein Beruf ansgesaßt werden, der ihn: die Erhaltung einer Familie zu ermöglichen hat.
Dies ergibt sich schon daraus, daß der Wehrmann in der Regel nach vollendeten sechs Präfenzdienstiahren
aus der Aktivität ausscheiden wird, ohne durch diese Dienstzeit einen Versorgungsanspruch erlangt zu
haben. Da anzunehmen ist, daß der Eintritt in das Heer in der Regel mit 19 oder 20 Jahren, also
in einem Alter erfolgen wird, in dem hierland Verehelichungen nur selten Vorkommen, enthält das Ehe¬
verbot kaum eine Härte, zumal ftir Wehrmänner, die bereits 3 Jahre im aktiven Dienste gestanden sind,
Ausnahmen möglich sein sollen. Solchen Heeresangehörigen wird innerhalb einer 31t bestimmenden Anzahl
in begründeten Fällen über ihre Bitte die Verehelichung bewilligt werden.

Zu 8 29.

Im 8 29 ist den Heeresangehörigen der Anspruch aus einen jährlichen Erholungsurlaub eingeräumr.
Dieser Urlaub soll ihnen unter allen Umstünden gewährt werden, nur die Zeitbestimmung des Nrlaubs-
antrittes wird derart zu erfolgen haben, daß das Interesse des Dienstes nicht beeinträchtigt wird. Das-
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Recht auf faktische Absolvierung des jährlichen Urlaubes kann den Heeresangehörigen aus der Erwägung
zugestanden werden, daß Fälle, in denen während des ganzen Jahres aus Dienstesrücksichten Urlaub mcbt
erteilt werden könnte, nicht eintreten dürften, zumal es im vergangenen sünMhrigen Kriege möglich war.
sogar die im Frontdienste gestandenen Soldaten turnusweise zu beurlauben.

Bei der Festsetzung des Mindestausmaßes des Urlaubes — 14 Tage — ist über das Mindest-
ausmaß 'des im Arbeiterurlaubgesetze gewährten Urlaubes von 8 Tagen deshalb hinausgegangen worden,
weil der Soldat außer der Zeit eines Urlaubes in seiner Bewegungsfreiheit bedeutend mehr als ein
Arbeiter beschränkt ist.

Zu 8 30.

Die Obsorge für das Wohl ' der Wehrmänner ist in erster Linie Sache des Nnterabreilungs-
konunandanten. Die Wehrmänner wllen jedoch, wie dies entsprechend den »seit dem politischen Umstürze
sich herausgebildeten Verhältnissen schon nach dein provisorischen Wehrgesetz gedacht war, das Recht haben,
ihrerseits durch gewählte Vertrauensmänner hiebei und in Angelegenheit der Ausbildung für das spätere
bürgerliche Leben mitzuwirken. Diese Mitwirkung soll auch bei Austragung vorgebrachter Beschwerden,
dann in Disziplinarstrafsachen, bei Urlaubserteilungen und bei solchen vorzeitigen Entlassungen gewähr¬
leistet sein, die nach freiem Ermessen verfügt werden. Die Vertrauensmänner werden auch zu überwachen
haben, daß die Wehrmänner an Besoldung, Verpflegung und Bekleidung das erhallen, was ihnen nach
den bestehenden Vorschriften gebührt. Zweck dieser Einrichtung ist die gesetzliche Schaffung eines Bindegliedes
zwischen Kommandanten und Untergebenen.

Eine Einschränkung der Kommandogewalt durch die Vertrauensmänner darf unter keinen Unistünden
erfolgen, da ansonsten die Disziplin untergraben würde. Auch wird, um ein von selbstsüchtigen Motiven
getragenes Streben nicht aufkommen zu lassen, für die Stellung eines Vertrauensmannes eine Vergütung
ans Staatsmitteln nicht gewährt werden. Hingegen ist beabsichtigt, den Vertrauensmännern für in
Ausübung ihrer Funktion gemachte tatsächliche Aufwendungen nach Maßgabe einer im Verordnllngswege
zu treffenden Regelung Ersatz zu leisten.

Zu. 8 31.

Die Verständigung von der Ausnahme in das Heer und der Einberufungsbefehl zum Präsenz¬
dienstantritte oder zur aktiven Dienstleistung als Wehrmann der Reserve sind den Adressaten zu eigenen
Händen zuzustellen. Für den Fall der Unmöglichkeit der Zustellung sollen die Benimnmngeu der Zivil¬
prozeßordnung über die Ersatzzustellung von Klagen sinngemäß Anwendung finden, um zu verhindern,
daß sich ein Angeworbener oder ein Wehrmann durch Wechsel seines Wohnortes und durch Nichtmeldnng
seiner übernommenen Dienstverpflichtung entziehen kann.

Zu ß 33.

- 8 33 des Entwurfes ist dem 8 16 des provisorischen Wehrgesetzes entnommen.

Zn 8 34.

8 34 enthält die Strafbestimmungen zur Sicherung der nach 8 25 gewährleisteten ftaarsbürger¬
lichen Rechte.

Zu 8 35.

Nach dem geltenden Rechte wird bei der Bestrafung der Selbstbeschädigung und der Beschädigung
eines anderen zu dem Zwecke, daß der Wehrpflichtige zur Erfüllung der Wehrpflicht untauglich werde,
unterschieden, ob der Wehrpflichtige eine aktive Person des Svldatenstandes ist oder ob er in einem
anderen Wehrpflichtverhältnis steht oder einer nicht zum Soldatenstande gehörigen Standesgruppe angehört.

Der Entwurf will diesem verwickelten Rechtszustande ein Ende machen. Die Dieüstpflicht soll in
allen ihren Phasen und jedermann gegenüber in gleicher Weise geschützt sein. Die Begründung hiefür
liegt vor allem darin, daß die Dienstverpflichtung aus einem Bertragsverhältnis beruht und daß der
Staat durch solche Abgänge in seiner Verteidigungsfähigkeit um so mehr geschädigt wird, als die Artikel
125 und 126 des Staatsvertrages von St. Germain die Möglichkeit, Ersatz anzuwerben, beschränken.
Die Selbstbeschädigung und die Beschädigung eines Dienstpflichtigen, um ihn zur Erfüllung der Dienst¬
pflicht untauglich zu machen, sollen daher immer als Verbrechen geahndet werden, mag der Beschädigte
ein aktiver Heeresangehöriger oder ein Angehöriger der Reserve oder nach Zustandekommen des Dienst¬
vertrages (§ 12, Absatz 3) auch nur ein Angeworbener sein. Die §§ 293 bis 298 M. St. G.
werden gegenstandslos und daher ausgehoben.
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Die Tatbeschreibung ist dem K 69 des Wehrgesetzes von 1912 entnommen und die Strafandrohung
mit jener des allgemeinen Strafgesetzes für das Verbrechen der schweren körperlichen Beschädigung und
der bisherigen des Militärstrafgesetzes für das Verbrechen der Selbstbeschädigung in ein richtiges
Verhältnis gebracht worden.

Bei der Beschädigung eines anderen kann es Vorkommen, dag durch die Handlung auch die allgemeinen
strafgesetzlichen Bestimmungen zum Schutze von Leib und Leben übertreten werden. Im 2. Absatz des
§ 34 wird daher bestimmt, daß die gleichzeitige Anwendung dieser strasgesetzlicheu Bestimmungen nur
dann zulässig ist, wenn die Tat hienach mit einer strengeren Strafe bedroht ist.

Zu K 36.

Die Strafbestimmung über die Umgehung der Dienstpflicht ist im Entwürfe jener des 8 67,
Absatz 1, des Wehrgesetzes vom Jahre 1912 nachgebildet. Die Strafe soll jedoch erhöht werden. Die
bebentenbe Erhöhung der Geldstrafe ist neben dem Grunde der Wertverminderung des Geldes auf den
Umstand zurückzuführen, daß gerade dieser strafbaren Handlung oft gewinnsüchtige Beweggründe zugrunde
liegen. In vielen Fällen wird die strafbare Handlung auch die Merkmale des Betruges in sich schließen.
Die gleichzeitige Anwendung der strasgesetzlichen Bestimmungen über den Betrug soll aber nur dann
zulässig sein, wenn die Tat schon nach ihrer Beschaffenheit ohne Rücksicht auf die Höhe des Schadens
sich als ein Verbrechen darstellt (zum Beispiel Fälschung einer öffentlichen Urkunde § 199, Kt. <i,
Strafgesetz).

Zu § 37. #
Bisher fehlte es an einer ausdrücklichen Strafnorm für die Fälle, wo eines der in den §§ 3ö und 36

angeführten Mittel angewendet wird, um sich oder einen anderen einer bestinmtten Dienstverrichtung oder
vorübergehend dern Dienste überhaupt zu entziehen. Die Praxis hat sich notdürftig mit der Anwendung
begriffsähnlicher Tatbestände geholfen. § 37 des Entwurfes will diesem Mangel abhelsen, indem er für
diese Dienftpflichtverletznng eine besondere Strafbestimmung vorsieht, die aber nur dann Anwendung zu
finden hat, wenn nicht der Tatbestand einer strenger strafbaren Handlung vorliegt.

Zu tz 38.

Es erschien zweckmäßig, diö Strafbestimmungen für die Nichtbefolgung eines Einberufungsbefehles
die bisher im Gesetze vom 28. Juni 1890, R. G. Bl. Nr. 137, geregelt waren, . in das Wehrgesetz
selbst aufzunehmen. Die im bezogenen Gesetze gemachten Unterscheidungen nach Anlaß und Zweck der
Einberufung entfallen nunmehr, und zwar mit Rücksicht auf die Zusammensetzung und das Wehrsystem
des neuen Heeres. Diesem Umstande entspricht auch die Vereinheitlichung der Strafsähe.

Z" 8 39.

Nach dem Wehrgesetz von 1912 war die Verehelichung von Personen, die der Stellnugsp flicht
noch, nicht entsprochen haben, grundsätzlich verboten: für gewisse andere Kategorien Wehrpflichtiger war,
die Verehelichung nur mit militärbehördlicher Bewilligung zulässig. Die unerlaubte Verehelichung war,
wenn der Wehrpflichtige der Militärstrasgerichtsbarkeit unterstand, als Vergehen nach 8 780 M. St. G.,
in allen anderen Fällen als Übertretung von der politischen Behörde zu bestrafen. Da nach der Vorlage
dem Eheverbot nur Angeworbene und präsenzdienstpflichtige Wehrmänner unterliegen, wird nunmehr eine
einheitliche Strafnonn aufgestellt: mir Rücksicht hierauf hat 8 780 M. St. G. zu entfallen.

Zu 8 42.

Bisher stoffen die auf Grund des Wehrgesetzes eingehobenen Strafgelder in den Militärtaxfonds.
Da die Einrichtung der Militärtaxe im Hinblicke auf das auf freiwilliger Verpflichtung beruhende
Wehrsystem abgeschafft und der Militärtaxfonds demnach liquidiert werden muß, sollen nunmehr die
Strafgelder für Heereswohltätigkeitszwecke verwendet werden.

Zu 8 43.'

Die Frage, ob im Frieden eine besondere Militärstrafgerichtsbarkeit bestehen und welchen Umfang
sie bejahendenfalls haben soll, wird in der Öffentlichkeit und in der Wissenschaft schon seit langem eiftig
erörtert. Wie immer man sich zu dieser Frage stellt, so kann doch keinesfalls verkannt werden, daß die
Erwägungen, die für die Aufrechterhaltung der Militärstrasgerichtsbarkeit sprechen können, an Gewicht
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verlieren, wenn es sich um eine Truppe handelt, deren Bestimmung über die Aufgaben des Sicherheits¬
dienstes kaum hinausgeht. Dazu kommt noch, daß eine eigene Gerichtsorganisation für einen ffo kleinen
Körper, wie es unser künftiges Heer fein wird, ans technischen Gründen kaum lebensfähig wäre.

Die Entwürfe der zur Überleitung der Militärstrafgerichtsbarkeit in die Zivilstrasgerichtsbarkeit und
des Militärjustizpersonals in den Ziviljustizdienst nötigen Gesetze werden demnächst der Nationalver¬
sammlung vorgelegt werden.

Nach dem Wehrgesetz von 1912 (§8 50 und 51) unterstanden die aktiven Militärpersonen wegen
aller nicht den Gerichten zur Aburteilung zugewieseuen strafbaren Handlungen, mit Ausnahme der Ge-
fällsübertretungen, also auch wegen Übertretung verwaltungsrechtlicher Vorschriften, weiters die nichtaktiven
Militärperfonen wegen gewisser strafbarer Handlungen der militärischen Disziplinargewalt. Jru Entwürfe
wird der Wirkungsbereich der militärischen Disziplinarstrasgewalt in persönlicher Hinsicht auf die aktiven
Heeresangehörigen, in sachlicher auf die Verletzungen militärischer Pflichten, soweit diese Verletzungen
nicht den Gerichten zur Untersuchung und Aburteilung zugewiesen sind, eingeschränkt.

Das Disziplinarverfahren und die Zusammensetzung und der Wirkungskreis der militärischen
Disziplinarkommissionen sollen den bürgerlichen Disziplinarvorschristen nachgebildet werden) soweit nicht
die besonderen Verhältnisse des Heeres Abweichungen erheischen.

Zu 8 44.

Die Abschnitte 1 bis VII der Vorlage enthalten Bestimmungen darüber, wie das Heer unter normalen
Verhältnissen gebildet und ergänzt werden soll. Bei der ersten Ausstellung des Heeres sind jedoch viele
dieser Bestimmungen einerseits im Interesse der derzeit im Berufsstande dienenden aktiven Militär¬
personen. andrerseits aus staatsfinanziellen Rücksichten, endlich deshalb nicht anwendbar, weil die neuen
Truppen binnen kurzer Zeit verwendungssähig sein sollen.

Die Bestimmungen des 8 11 des Entwurfes über die länderweise Anwerbung können abgesehen
davon, daß Offiziere nicht zu den Wehrmännern zählen und 8 11 die Anwerbung der Wehrmänner
behandelt, im Hinblicke darauf auf Berussmilitärpersonen nicht angewendet werden, weil die Zahl der
in den Ländern befindlichen Berussmilitärpersonen bisher von der männlichen Bevölkerungsziffer der
Länder vollständig unabhängig war, die länderweise Anwerbung demnach insofern zu Ungleichheiten
führen könnte, als in Ländern, in welchen nur - wenige Berussmilitärpersonen sich befinden, diese in
ihrer Gesamtheit angeworben würden, während in Ländern, die eine größere Zahl von Berussmilitär¬
personen aufweisen, Ablehnungen von Bewerbungen in größerem Umfange erfolgen müßten.

Auch die im 8 13 aufgestellte Forderung, daß in das Heer nur Personen, die im Alter von
19 bis 20 Jahren stehen und ledig oder kinderlose Witwer sind, ausgenommen werden können, läßt sich
bei der ersten Bildung des Heeres im Interesse des organischen Ausbaues, der Besetzung von höheren
Dienst- und-Kommandostellen, dann der zahlreichen verheirateten und älteren Berufsnnterosfiziere und
aktiv dienenden Bolkswehrmänner nicht ansrechterhalten.

Was weiter die Angehörigen der Volkswehr anbelangt, so wurdeü die Ausnahmsbedingungen für
dieselben aus der Erwägung erleichtert, um ihnen, die sich nach dem Zusammenbruche unseren: jungen
Staatswesen freiwillig zur Verfügung gestellt hatten, gleichfalls einen Vorzug einzuräumen.

Bei der Aufnahme 'werden krieg-beschädigte Bewerber entsprechend berücksichtigt werden. Es wird
bei der Beurteilung ihrer körperlichen Eignung ein sehr milder Maßstab angelegt werden.

Die Auswahl unter den sich für das neue Heer voraussichtlich zahlreich meldenden Berufsoffizieren,
Berufsunterossizieren und Volkswehrpersonen wird eine schwierige sein, da hier die verschiedenartigsten,
einander oft widerstreitenden Interessen zu berücksichtigen sein werden. Um eine gerechte Beurteilung der
Anwärter zu ermöglichen, ist die Ausstellung von gemischten Kommissionen in Aussicht genommen, dir
hauptsächlich aus Vertretern der verschiedenen Jntereffentengruppen und der Landesregierungen bestehen
werden. Diese Kommissionen werden das Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen für die Aufnahme
zu prüfen und den Grad der Berücksichtigungswürdigkeit der einzelnen Bewerber in einem Vorschläge
zum Ausdrucke zu bringen haben, der als Grundlage für die Entscheidung des Staatssekretärs für
Heereswesen dienen wird.

Da die Personen des militärischen Berufsstandes schon eine längere aktive Militärdienstzeit voll«
streckt haben, muß auch ihre Dienstpflicht gegenüber den: § 14 abweichend geregelt werden. Nach der
Vorlage sollen sich nun Berufsoffiziere, und zwar in: Sinne der Rahmenbestimmung des Artikels 125 des
Staatsvertrages bis zum Alter von 40 Jahren, im Interesse einer notwendigen Kontinuität des Dienst
Betriebes aber unbedingt für zwei Jahre, jene Berussunterosfiziere und Bolkswehrosfiziere, die dem Stande
der Berussunterosfiziere bereits vor dem Kriege angehört haben, ans deni vorerwähnten Grunde gleichfalls
für zwei Jahre verpflichten: bezüglich der übrigen Personen des militärischen Berufsstandes, das find die erst
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nach Kriegsbeginn Berufsunteroffiziere Gewordenen, dann bezüglich der Volkswehnnänner und Bolkswehr-
osfiziere — bezüglich der letzteren, soweit sie nicht den Berufsunteroffizieren der Vorkriegszeit entstammen —
soll es bei der im § 14 vorgesehenen Dienstverpflichtung verbleiben.

Nach Vollendung des 40. Lebensjahres oder nach Vollstreckung ihrer zweijährigen Dienstpflicht
können Berufsoffiziere und Berufsunteroffiziere der Vorkriegszeit sowie Volkswehroffiziere, die dem
Stande der Berufsunteroffiziere vor dem 25. Juli 1914 angehört haben, entweder bis zur Vollendung
ihres 35. anrechenbaren Dienstjahres weiterdienen oder die Entlassung erbitten.

Die Dienstzeitanrechnung betreffend wird ausgeführt, daß den Berufsoffizieren und jenen Personen,
welche bereits vor dem Kriege dem Stande der Berufsunteroffiziere angehört hatten, gleichgültig, ob sie
im Stande der Berufsunteroffiziere verblieben oder zu Volkswehroffizieren ernannt worden sind, ihre in
der bewaffneten Macht der, Monarchie und der Republik bereits zurückgelegte Dienstzeit in die Dienst¬
pflichtzeit voll angerechnet wird. Jenen Berufsunteroffizieren, die erst nach Kriegsbeginn die Verpflichtung
zum Weiterdienen freiwillig eingegangen find sowie den Bolkswehroffizieren, soweit sie nicht aus Berufs-
uuteroffizieren der Vorkriegszeit stammen, und endlich den übrigen Bolkswehrpersonen wird hingegen ihre
frühere Dienstzeit nur teilweise angerechnet. Die näheren Bestimmungen über diese Dienstzeitanrechnung
werden durch Vollzugsanweisung getroffen werden, und zwar in der Weise, daß die den letztgenannten
drei Kategorien angehörenden Personen je nach der Länge ihrer früheren Dienstzeit iux neuen Heere auf
fünf, vier, drei, zwei oder ein Jahr verpflichtet werden. Diese Regelung der Dienstzeitanrechnung soll
auch die Möglichkeit bieten, im Jahre 1923 auf die normale Heeresergänzung überzugehen, und zwar
auf dem Wege, daß schon nach Ablauf des ersten Jahres nach Aufstellung des Heeres ein Teil der Wehr¬
männer ausgeschieden und durch Neuanwerbung ersetzt werden soll.

Daß jene Berufsunteroffiziere, die erst nach Kriegsbeginn eine Verpflichtung zum freiwilligen
Weiterdienen eingegangen sind und die diesen Berpfsnnteroffizieren im Sinne der vorstehenden Aus¬
führungen verwandte Kategorie von Volkswehroffizieren im Belange der Dienstzeitanrechnung einer
weitergehenden Berücksichtigung nicht teilhaft werden sollen, ist sachlich insofern gerechtfertigt, als diese
Gruppe von Personen in Erfüllung ihrer staatsbürgerlichen Pflicht Kriegsdienste gleich den Unteroffizieren
des Refervestandes hot leisten müssen.

Die Bestimmung, daß die bei der ersten Bildung des Heeres äufgenomimnen Personen des mili¬
tärischen Berufsstandes und der Volkswehr keinen Probedienst zu leisten haben, ist eine selbstverständliche
Folge ihrer früher schon zurückgeleglen längeren aktiven Dienstleistung.

Aus der Vorschrift des § 44, Absatz 5, wonach den Berufsoffizieren und den Berufsunteroffizieren,
die diesem Stande bereits vor dem Kriege angehört haben, die in der bewaffneten Macht der vormaligen
österreichisch-ungarischen Monarchie oder der Republik vollstreckte Dienstzeit anzurechnen ist, ergibt sich
schließlich noch die Folge, daß diese früheren Dienstzeiten auch bei der künftigen Regelung der Besoldung
und der Rubegenüsse in vollem Umfange zu berücksichtigen sein werden.

Zn 45.

Bei der ersten Aufstellung des Heeres dürften sich auch Personen um die Aufnahme bewerben, die,
ohne dein militärischen Berufsstande oder dem Staude der Volkswehr angehört zu haben, im Kriege
durch kürzere oder längere Zeit aktiv dienten. Diesen Personen wird ebenfalls ein Teil ihrer Dienstzeit
auf die normale sechsjährige Präsenzdienstzeit angerechnet werden. Durch diese Begünstigung können
solche ausgebildete Personen für das Heer gewonnen werden, die sich für eine sechsjährige Präfenzdienft-
verpflichtung kaum entschließen dürften. Auch bei diesen Personen ist die Notwendigkeit der Ableistung
eines Probedienftes nicht gegeben.

Zu ^ 46. f

Eine Mitwirkung der Gemeinde ist namentlich bei der Anwerbung in Aussicht genommen. Hierfür
soll der § 46 die gesetzliche Grundlage schaffen.

Zu 8 47. k. '

Durch das Inkrafttreten des Wehrgesetzes, insbesondere durch den Übergang von der allgemeinen
Wehrpflicht zmn Söldnerheer, werden die Bestimmungen der früheren Wehrgesetze, des Landsiurmgesetzes
und der mit der Ableistung der allgemeinen Wehrpflicht im Zusammenhänge stehenden weiteren Gesetze
hinfällig; sie sollen daher im K 47 außer Kraft gesetzt werden.

Die Aufhebung der allgemeinen Wehrpflicht bedingt auch die Aufhebung der an' die Stelle der
Dienstpflicht tretenden Militärraxpflicht nach den Gesetzen vom 13. Juni 1880, R. G. Bl. Nr. 170. und
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vom 10. Februar 1907, R. G. Bl. Nr. 30; die legislative Durchführung dieser Maßnahme, die sich nicht
als ein unmittelbares Postulat des Staatsvertrages von St. Germain darstellt, bleibt einer abgesonderten
lÄesetzesvorlage Vorbehalten.

Die Bestimmung des § 27 des Entwurfes, betreffend das Eheverbot für Angeworbene und
präsenzdienstpflichtige Wehrmänner soll erst mit 1. Jänner 1922 in Kraft treten. Diese Bestimmung
bezweckt, ein größeres Reservoir zu schaffen, aus welchem bei ben ersten Werbungen geschöpft werden
kann, da diese zu einer Zeit stattfindeu, in der die Idee des Söldnerheeres bei uns noch nicht eingelebt
ist und feie ^ als Folgeerscheinung des Krieges Zurückgebliebene Abneigung der Bevölkerung gegen den.
Militärdienst viele davon abhalteu wird, sich um die Ausnahme ins Heer zu bewerben.

-
.. •

Staatsdruckerei. i682o
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